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 Veröffentlicht am 07.06.1994

Norm

StGB §167 Abs4

Rechtssatz

Ein ernstliches Bemühen um Schadensgutmachung kann auch darin zum Ausdruck kommen, daß der Täter die

Schadensgutmachung wirtschaftlich mitträgt, indem er an der zur Abdeckung des Schadens erforderlichen

Darlehensaufnahme als einer der Kreditschuldner mitwirkt.
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